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An unsere Anleger 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

das von uns verwaltete offene Immobilien Publikums-Sondervermögen KGAL immoSUBSTANZ hat das 1. Halbjahr des 
Geschäftsjahres 2023 / 2024 (1. November 2023 bis 30. April 2024) abgeschlossen. Der vorliegende Bericht informiert 
über die wesentlichen Geschäftsvorfälle und Veränderungen während des Berichtszeitraums. 

 

Kennzahlen im Überblick 
Kennzahlen zum Stichtag 30. April 2024 
Fondsvermögen (netto) 70.493.253,96 EUR  
Immobilienvermögen   
Immobilienvermögen gesamt (brutto) 67.950.000,00 EUR  
     - davon direkt gehalten 23.230.000,00 EUR  
     - davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 44.720.000,00 EUR  
Fondsobjekte   
Anzahl der Fondsobjekte gesamt 4  
     - davon über Immobilien-Gesellschaften gehalten 1  
stichtagsbezogene Vermietungsquote in % der Nettosollmiete 99,3 % 
Fremdkapitalquote 1) 28,6 % 

 

1) Im Verhältnis zu den Vermögenswerten aller Fondsimmobilien. Die Vermögenswerte setzen sich aus den anzusetzenden Kaufpreisen 
    (i.d.R. 3 Monate ab Erwerbsdatum) bzw. Verkehrswerten (i.d.R. ab dem 4. Monat nach Erwerbsdatum) der einzelnen Objekte 
    zusammen. 

 

Veränderungen im Berichtszeitraum 
An- und Verkäufe   
Ankäufe -  
Verkäufe -  
Mittelzufluss/-abfluss (netto) -2.429.491,10 EUR  
Ausschüttung   
Endausschüttung am 15.01.2024  
Endausschüttung je Anteil 0,90 EUR  
Zwischenausschüttung am 29.12.2023  
Zwischenausschüttung je Anteil 0,09 EUR  
Rücknahmepreis 55,73 EUR  
Ausgabepreis 58,52 EUR  
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Halbjahresbericht 

Tätigkeitsbericht 
Anlageziele und Anlagepolitik 

Der KGAL immoSUBSTANZ ist ein offener Immobilienfonds, dessen Anlagefokus auf Gewerbeimmobilien an 
ausgewählten Standorten in Europa liegt. Der Fonds richtet sich an Privatanleger, die über einen mittel- bis langfristigen 
Anlagehorizont verfügen und die ihre Vermögensallokation um ein stabilisierendes Sachwertinvestment erweitern 
möchten. Anleger können sich mit einmaligen oder regelmäßigen Beträgen beteiligen. 

Die Anlagepolitik des Fonds zielt auf die Erwirtschaftung regelmäßiger Erträge und Ausschüttungen aus der Vermietung 
von überwiegend gewerblichen Immobilien sowie ggf. auf einen kontinuierlichen Wertzuwachs über die Entwicklung der 
Immobilienverkehrswerte ab. Bei der Nutzungsart liegt das Augenmerk aktuell auf den Bereichen Büro und 
Nahversorgung. 

Der Länderfokus im Zielportfolio liegt auf ausgewählten Immobilienstandorten in Deutschland und weiteren Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums, die ein wirtschaftlich und politisch stabiles Umfeld aufweisen. In die Auswahl kommen 
Neubau- und Bestandsobjekte mit einer Objektgröße von ca. 10 bis 50 Millionen Euro – sowohl Core-Objekte in guten 
Lagen als auch zur Beimischung von Value Add-Immobilien mit Wertsteigerungspotenzial. 

Bereits in der Aufbauphase wird durch den Ankauf kleinerer Objekte eine breite Streuung hinsichtlich geografischer Lage, 
Nutzungsart, Größe und Alter der Immobilien angestrebt. Hierbei liegt der Fokus auf Objekten mit bonitätsstarken 
Einzelmietern oder gemischter Mieterstruktur und mehrheitlich mittel- bis langfristigen Mietverträgen. 

Starke Partner für Ihr Investment 

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft des KGAL immoSUBSTANZ ist die IntReal International Real Estate 
Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hamburg. Das Asset Management und Property Management wurde an 
die KGAL Investment Management GmbH & Co. KG, Grünwald, ausgelagert. 

 

 

Anlagegeschäfte 

Im Berichtszeitraum wurden keine Ankäufe oder Verkäufe von Immobilien oder Immobilien-Gesellschaften getätigt. 

 

Wertentwicklung 

Das Nettofondsvermögen des Publikums-AIF KGAL immoSUBSTANZ beträgt zum Berichtsstichtag 70.493.253,96 EUR 
(i.Vj. 70.859.369,12 EUR) bei umlaufenden Anteilen von 1.264.808 Stück (i.Vj. 1.286.194 Stück). Der Anteilpreis in Höhe 
von 55,73 EUR ist im Vergleich zum Vorjahr (55,09 EUR) um 0,64 EUR gestiegen. Im abgelaufenen Geschäftshalbjahr 
wurde eine BVI-Rendite von 1,6 % (i. Vj. 2,1 %) erzielt. 

Gemäß § 165 Abs. 2 Nr. 9 KAGB weisen wir vorsorglich darauf hin, dass die bisherige Wertentwicklung keinen Indikator 
für die künftige Entwicklung darstellt. 

 

Hauptanlagerisiken 

Der Fonds KGAL immoSUBSTANZ weist das Risikoprofil „Core“ aus und strebt gemäß der Fondsstrategie den Aufbau 
eines stabilen, europäischen Immobilienportfolios an. Der Fonds soll vorwiegend in Gewerbeimmobilien an ausgewählten 
Standorten in Europa investieren. Investitionen in risikoreichere Nutzungsarten sind ausgeschlossen. 

Neben den grundsätzlichen systematischen Risiken, wie z. B. der politischen Instabilität oder dem Eintritt von Finanzmarkt- 
und Immobilienmarktkrisen, birgt die Anlage in Immobilienfonds typischerweise weitere wirtschaftliche Risiken, die 
nachfolgend erläutert werden.  
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Durch den Ausfall von Vertragspartnern, insbesondere von Mietern, gegen die das Sondervermögen Ansprüche hat, 
können für das Sondervermögen Verluste entstehen (Adressenausfallrisiko). Unter Beachtung der Diversifikation und der 
Mieterbonität sowie der vorhandenen offenen Mietforderungen wird das Risiko des Mietausfalls zum Abschlussstichtag als 
gering eingeschätzt. Die offenen Mietforderungen setzen sich aus noch nicht gezahlten Mieten und Nebenkosten 
zusammen. Das Leerstands- und damit zusammenhängende Neuvermietungsrisiko werden auf Basis der auslaufenden 
Mietverträge sowie der Ausfallwahrscheinlichkeit zum Abschlussstichtag ebenfalls als gering eingestuft.  

Liquiditätsrisiken haben ihre Ursache in Zahlungsverpflichtungen, die durch die zur Verfügung stehenden 
Liquiditätsbestände und den für den Betrachtungszeitraum erwarteten Cashflow nicht aufgefangen werden können und 
insgesamt keine Refinanzierungsmöglichkeiten bestehen. Diese Risiken können sich insbesondere aus möglichen 
Investitionen ergeben, die im Vorfeld nicht planerisch erfasst wurden, aber aufgrund gesetzlicher oder sonstiger 
Gegebenheiten unumgänglich sind. Unter der Annahme einer Vollausschüttung und unter Berücksichtigung der 
kurzfristigen Verbindlichkeiten sowie vorhandener Refinanzierungsmöglichkeiten besteht zum Abschlussstichtag ein 
geringes Liquiditätsrisiko. 

Sonstige Marktpreisrisiken wie z.B. das Abwertungsrisiko, das durch einen potenziellen Wertverfall der Verkehrswerte der 
Immobilien entstehen kann, werden zum Abschlussstichtag als gering eingestuft. Zudem können Risiken durch Objekte 
entstehen, für die ein Kaufvertrag bereits vor dem Stichtag abgeschlossen wurde, deren wirtschaftlicher Übergang jedoch 
erst nach dem Stichtag erfolgt. Dazu können u.a. Abwertungsrisiken durch den Rückgang des Verkehrswerts während der 
Zeit zwischen Unterschrift und Übergang zählen. 

Zinsänderungsrisiken können daraus entstehen, dass ein Darlehen eines durch Fremdkapital finanzierten Objekts 
prolongiert werden muss und die dann entstehenden Zinsaufwendungen höher sind als die während der vorherigen 
Zinsfestschreibung. Aufgrund der vereinbarten Zinsbindung und der prognostizierten Zinsentwicklung besteht zum 
Abschlussstichtag ein geringes Zinsänderungsrisiko. 

Der Fonds hält keine Fremdwährungspositionen. Das Fremdwährungsrisiko wird daher zum Abschlussstichtag als nicht 
vorhanden eingestuft.  

Weiterhin wird das Vorhandensein von Klumpenrisiken untersucht. Klumpenrisiken entstehen, wenn aufgrund der 
vorliegenden Strukturen Risiken nicht bzw. nur eingeschränkt gestreut werden. Die bewerteten Risikokonzentrationen 
stehen entweder in direktem Zusammenhang mit einer Immobilie, betreffen die Fremdfinanzierung oder die Mieterstruktur. 
Zum Abschlussstichtag werden die Klumpenrisiken aus den Bereichen Altersstruktur der Objekte, Länder, Orte, 
Mieterbranchen, Nutzungsarten, der Zinsbindung, der Restlaufzeit der Darlehen sowie der Restlaufzeit der Mietverträge 
als hoch eingestuft, wobei die Risikokonzentration im Bereich Nutzungsarten als strategiekonform angesehen wird.  

Zum Abschlussstichtag befinden sich keine Grundstücke im Zustand der Bebauung. Das Projektentwicklungsrisiko wird 
daher als nicht vorhanden eingestuft.  

Nachhaltigkeitsrisiken bestehen insbesondere in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung. Bei Eintritt 
können sie sich negativ auf die Objekt- und Fondsrendite auswirken. Nachhaltigkeitsrisiken in den Bereichen Klima und 
Umwelt unterteilen sich in physische und transitorische Risiken. Physische Risiken ergeben sich aus der Lage der 
Immobilie. Als solche gelten einzelne Extremwetterereignisse und deren Folgen. Physische Risiken können jedoch auch 
indirekte Folgen wie beispielsweise der Zusammenbruch von Lieferketten oder die Aufgabe bestimmter 
Geschäftstätigkeiten haben. Transitorische Risiken ergeben sich durch die Umstellung auf eine kohlenstoffarme 
Wirtschaft. Politische Entscheidungen können dazu führen, dass sich fossile Energieträger verteuern oder verknappen. 
Darüber hinaus sind auch Reputationsrisiken ein wesentlicher Aspekt von Nachhaltigkeitsrisiken, bspw. wenn Mieter, 
Dienstleister und sonstige Geschäftspartner die geltenden Anforderungen an die Berücksichtigung von Nachhaltigkeit nicht 
oder nicht vollständig erfüllen können. Das ESG-Risiko wird zum Abschlussstichtag als gering bewertet. 

Durch den Krieg in der Ukraine ergeben sich aktuell neue Risiken für Europa, die insbesondere im Zusammenhang mit 
politischen Unruhen, den Sanktionen gegen Russland und der Unterstützung der Ukraine durch NATO-Mitgliedsstaaten 
stehen. Die Auswirkungen auf die Immobilienwirtschaft können derzeit nicht abschließend und eindeutig identifiziert 
werden. Infolge des Krieges und der bisher gegen Russland verhängten Sanktionen ergeben sich negative Auswirkungen 
auf Geschäfte mit Partnern aus der Ukraine und Russland bzw. solchen Geschäftspartnern, deren Geschäftstätigkeiten 
einen hohen Bezug zu den beteiligten Ländern haben. Diese können z.B. bei einzelnen Mietern, Transaktionen, 
Bankgeschäften oder im Zusammenhang mit dem Risiko steigender Energiepreise, die ggf. mieterseitig nicht kompensiert 
werden können, zu negativen Auswirkungen auf die Performance des Fonds führen. 

Neben den Auswirkungen aus dem Ukraine-Krieg birgt die gesamtwirtschaftliche Situation aufgrund der Zinsentwicklung, 
steigender Rohstoffpreise und der hohen Inflation ein grundsätzliches Risiko, dass die kalkulierten Renditen auf Objekt- 
und Fondsebene nicht wie geplant erreicht werden können.  



KGAL immoSUBSTANZ Halbjahresbericht zum 30. April 2024 

 

EDV-bedingt sind Rundungsdifferenzen möglich 6 

Die grundsätzlich bestehenden operationellen Risiken auf Ebene des Sondervermögens durch exogene Einflüsse oder 
auf Ebene der verwaltenden Kapitalverwaltungsgesellschaft beziehen Risiken ein, die im Rahmen der Verwaltung der 
Sondervermögen unter anderem aufgrund von fehlerhaften Prozessabläufen, IT-bedingten Schwachstellen bspw. durch 
Cyberrisiken, externen Ereignissen oder Risiken aus Rechtsstreitigkeiten entstehen. Im Berichtszeitraum wurden neben 
den genannten keine wesentlichen operationellen Risiken identifiziert.  

Im abgelaufenen Geschäftshalbjahr wurden insgesamt keine bestandsgefährdenden Risiken identifiziert. Weiterhin 
wurden keine von der Strategie wesentlich abweichenden Geschäfte oder Risikokonzentrationen verzeichnet. Insgesamt 
ist das Rendite-Risikoprofil strategiekonform und ausgewogen. 

Weitere Angaben zum Risikomanagementsystem entnehmen Sie bitte dem Anhang. 
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Portfoliostruktur

Zum Berichtsstichtag enthält das Portfolio 4 Immobilien. Die nachfolgenden Grafiken geben einen Überblick über die
Struktur des Immobilienportfolios.

Geografische Verteilung der Immobilien (in % der Verkehrswerte)

Länderallokation

Verteilung der Immobilien nach Nutzungsarten (in % der Jahresnettosollmiete)

*

* Beinhaltet überwiegend Grund- und Nahversorgung.

Österreich
65,8 %

Deutschland
34,2 %

Büro
56,1 %

Handel*
32,9 %

Industrie (Lager, 
Hallen)
5,8 %

Andere
3,0 %

Stellplätze
1,8 %

Wohnen
0,4 %
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Verteilung der Immobilien nach Größenklassen (in % der Verkehrswerte)

Wirtschaftliche Altersstruktur der Immobilien (in % der Verkehrswerte)

25 bis 50 Mio. EUR
65,8 %

bis 10 Mio. EUR
34,2 %

mehr als 20 Jahre
65,8 %

> 10 bis 15 Jahre
12,5 %

>15 bis 20 Jahre
11,6 %

> 5 bis 10 Jahre
10,1 %
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Restlaufzeitenstruktur der Mietverträge (in % der Jahresnettosollmiete)

*

* Beinhaltet überwiegend Grund- und Nahversorgung.

0,0 %

5,0 %

10,0 %

15,0 %

20,0 %

25,0 %

30,0 %

35,0 %

40,0 %

45,0 %

50,0 %
Andere

Stellplätze

Wohnen

Industrie (Lager,
Hallen)

Handel*

Büro
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Kreditportfolio und Restlaufzeitenstruktur der Darlehen 

Übersicht Kredite     
Währung Kreditvolumen in % 1) 
EUR-Kredite (Inland) 7.254.000,00 EUR 10,7  
EUR-Kredite (Ausland) 12.150.000,00 EUR 17,9  
Gesamt 19.404.000,00 EUR 28,6  

 

1) Im Verhältnis zu den Vermögenswerten aller Fondsimmobilien. Die Vermögenswerte setzen sich aus den anzusetzenden Kaufpreisen 
    (i.d.R. 3 Monate ab Erwerbsdatum) bzw. Verkehrswerten (i.d.R. ab dem 4. Monat nach Erwerbsdatum) der einzelnen Objekte 
    zusammen. 

Die Verbindlichkeiten aus Krediten resultieren aus der anteiligen Fremdfinanzierung der Immobilien (7,3 Mio. EUR). Im 
Rahmen von Kreditaufnahmen für Rechnung des Sondervermögens sind zum Sondervermögen gehörende 
Vermögensgegenstände in Höhe von 7,3 Mio. EUR mit Rechten Dritter belastet. Kreditaufnahmen der zum 
Sondervermögen gehörenden Immobilien-Gesellschaften belaufen sich auf 12,2 Mio. EUR, daraus sind den Immobilien-
Gesellschaften gehörende Vermögensgegenstände in Höhe von 12,2 Mio. EUR mit Rechten Dritter belastet. 

 
Kreditvolumina in EUR nach Restlaufzeit der Zinsfestschreibung       

Währung 
unter  

1 Jahr 
1 bis 2  
Jahre 

2 bis 5  
Jahre 

5 bis 10  
Jahre 

über 10  
Jahre Gesamt 

EUR-Kredite (Inland) 22,6 %  0,0 %  14,8 %  0,0 %  0,0 %  37,4 %  
EUR-Kredite (Ausland) 0,0 %  0,0 %  62,6 %  0,0 %  0,0 %  62,6 %  
Gesamt 22,6 %  0,0 %  77,4 %  0,0 %  0,0 %  100,0 %  

 

 

Für Angaben zu den Liquiditätsanlagen, den sonstigen Vermögensgegenständen und sonstigen Verbindlichkeiten 
beachten Sie bitte die Übersichten und Erläuterungen zu den Abschnitten der Vermögensaufstellung Teil II und Teil III in 
diesem Bericht.  

 

Währungspositionen 

Es waren im Berichtszeitraum keine Währungspositionen im Fonds vorhanden. 

 

Risikoprofil 
Risikokomponenten Ausprägung 
Adressenausfallrisiken gering 
Zinsänderungsrisiken gering 
Währungsrisiken nicht vorhanden 
sonstige Marktpreisrisiken gering 
operationelle Risiken gering 
Liquiditätsrisiken gering 

 

 

Wesentliche Änderungen gem. Art. 105 Abs. 1c EU VO Nr. 231/2013 im 
Berichtszeitraum 

Es gab keine wesentlichen Änderungen im Berichtszeitraum. 
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Vermögensübersicht zum 30. April 2024 

  
EUR EUR EUR 

Anteil am 
Fonds- 

vermögen in 
%      

A. Vermögensgegenstände              

I. Immobilien 
    

   1. Mietwohngrundstücke 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   2. Geschäftsgrundstücke 
 

23.230.000,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   3. Gemischtgenutzte Grundstücke 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   4. Grundstücke im Zustand der Bebauung 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   5. Unbebaute Grundstücke 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       Zwischensumme 
  

23.230.000,00 32,95 
       (insgesamt in Fremdwährung 0,00) 

   
     

II. Beteiligungen an Immobilien- 
     Gesellschaften 

    

   1. Mehrheitsbeteiligungen 
 

34.187.562,26 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   2. Minderheitsbeteiligungen 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       Zwischensumme 
  

34.187.562,26 48,50 
       (insgesamt in Fremdwährung 0,00) 

   
     

III. Liquiditätsanlagen  
    

   1. Bankguthaben 
 

19.609.003,78 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   2. Wertpapiere 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   3. Investmentanteile 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       Zwischensumme 
  

19.609.003,78 27,82      

IV. Sonstige Vermögensgegenstände 
    

   1. Forderungen aus der 
       Grundstücksbewirtschaftung 

 
379.411,25 

  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   2. Forderungen an Immobilien- 
       Gesellschaften 

 
0,00 

  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   3. Zinsansprüche 
 

-899,05 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
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Fortsetzung: Vermögensübersicht zum 30. April 2024 

  EUR EUR EUR 

Anteil am 
Fonds- 

vermögen in 
%      

   4. Anschaffungsnebenkosten 
 

1.580.920,32 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       bei Immobilien 
 

1.387.528,98 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       bei Beteiligungen an Immobilien- 
       Gesellschaften 

 
193.391,34 

  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   5. Andere 
 

173.445,28 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       Zwischensumme 
  

2.132.877,80 3,03      

       Summe Vermögensgegenstände 
  

79.159.443,84 112,29      

B. Schulden              

I. Verbindlichkeiten aus  
    

   1. Krediten 
 

-7.254.000,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 
 

0,00 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   3. Grundstücksbewirtschaftung 
 

-410.286,86 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   4. anderen Gründen 
 

-67.145,66 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       Zwischensumme 
  

-7.731.432,52 -10,97      

II. Rückstellungen 
  

-934.757,36 -1,33 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   
     

       Summe Schulden 
  

-8.666.189,88 -12,29      

C. Fondsvermögen     70.493.253,96 100,00      

umlaufende Anteile (Stück) 
  

1.264.808 
 

Anteilwert (EUR) 
  

55,73 
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Vermögensaufstellung zum 30. April 2024 Teil I: Immobilienverzeichnis 
 

Direkt gehaltene Immobilien 
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DE 21244 Buchholz in der Nordheide, 
Adolfstrasse 20 

EUR G Ha - 31.12.21 1973 2.961 3.614 /  
0 

B / BM / G / K / LA / R 3,6 5,3 36,3 7.900 / 
7.920 

[7.910] 

238 428 / 
427 

[427] 

35 / 
33 

[34] 

998 /  
10,4 

565 /  
433 

50 757 91 

DE 72555 Metzingen, Nürtinger Straße 63 EUR G Ha - 12.03.19 1918 / 
2012 

7.695 2.940 /  
125 

B / G / R / RO 15,2 0,0 28,3 8.400 / 
8.540 

[8.470] 

228 466 / 
459 

[462] 

29 / 
30 

[29,5] 

713 /  
9,0 

479 /  
234 

36 344 58 

DE 72827 Wannweil, An der Spinnerei 2 EUR G Ha - 12.03.19 2017 8.189 1.955 /  
0 

B / R / RO 7,9 0,0 28,9 6.770 / 
6.930 

[6.850] 

191 383 / 
383 

[383] 

33 / 
33 

[33] 

592 /  
9,0 

399 /  
194 

30 286 58 

 

Immobilienvermögen direkt gehaltener Immobilien in EUR gesamt 6)                             23.230.000,00 
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Über Immobilien-Gesellschaften gehaltene Immobilien 
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AT 1030 Wien, Hainburger 
Straße 33/ 
Apostelgasse 9,11 

100,00% ja EUR G B - 31.10.19 1933 / 
1999 

5.031 15.276 /  
0 

BM / DO / FW / K / L / 
LA / SZ 

4,8 0,0 27,2 44.800 / 
44.640 

[44.720] 

1.148 2.296 / 
2.296 

[2.296] 

35 / 
37 

[36] 

321 /  
0,8 

0 /  
321 

16 176 65 

 

Immobilienvermögen indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltener Immobilien in EUR gesamt 7) 44.720.000,00 
Immobilienvermögen indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltener Immobilien in EUR anteilig 8) 44.720.000,00 
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Vermögensaufstellung zum 30. April 2024 Teil I: Gesellschaftsübersicht 
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AT 1030 Wien, Hainburger 
Straße 33/ 
Apostelgasse 9,11 

PHEKDA GmbH & Co KG Wien, Österreich 100,00 % EUR 31.10.19 34.188 28.288 - - - 343/ 
1,0 

26/  
318 

18 193 65 

 

Beteiligung an Immobilien-Gesellschaften in EUR gesamt 10) 34.187.562,26 
 

1) AT = Österreich; DE = Deutschland 
2) G = Geschäftsgrundstück 
3) B = Büro; Ha = Handel / Gastronomie 
4) B = Be- und Entlüftungsanlage; BM = Brandmeldeanlage; DO = Doppelboden; FW = Fernwärme; G = Garage / Tiefgarage; K = Klimatisierung; LA = Lastenaufzug; L = Lift/Aufzugsanlage; R = Rampe; RO = Rolltor; SZ = Sonnenschutz 
5) Im Verhältnis zu den Vermögenswerten aller Fondsimmobilien. Die Vermögenswerte setzen sich aus den anzusetzenden Kaufpreisen (i.d.R. 3 Monate ab Erwerbsdatum) bzw. Verkehrswerten (i.d.R. ab dem 4. Monat nach Erwerbsdatum) der einzelnen Objekte zusammen. 
6) Das Immobilienvermögen in EUR gesamt enthält die Summe der Kaufpreise / Verkehrswerte der direkt gehaltenen Immobilien und entspricht dem Posten I. Immobilien der Vermögensübersicht. 
7) Das Immobilienvermögen der indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien enthält die Summe der Kaufpreise / Verkehrswerte der indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien unabhängig von der Beteiligungsquote (wie in der Tabelle dargestellt). 
8) Das Immobilienvermögen der indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien anteilig enthält die Summe der Kaufpreise / Verkehrswerte der indirekt über Immobilien-Gesellschaften gehaltenen Immobilien anteilig entsprechend der Beteiligungsquote des Fonds. 
9) Das Gesellschaftskapital entspricht der Summe der eingezahlten Beträge im Eigenkapital gemäß Local-GAAP. Die Angabe der Beträge erfolgt unabhängig von der Beteiligungshöhe zu 100%. 
10) Die Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in EUR gesamt entspricht dem Posten II. Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften der Vermögensübersicht. 
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Verzeichnis der Käufe und Verkäufe von Immobilien zur 
Vermögensaufstellung vom 30. April 2024 
Im Berichtszeitraum haben keine Käufe oder Verkäufe stattgefunden. 

 

 

Vermögensaufstellung zum 30. April 2024 Teil II: Liquiditätsübersicht 

    Käufe Verkäufe Bestand Kurswert 
Anteil am  

Fonds- 

    
Stück in 
Tausend 

Stück in 
Tausend 

Stück in 
Tausend 

EUR (Kurs per 
30.04.2024) 

vermögen 
in % 

  
     

  
I. Bankguthaben 

    
19.609.003,78 27,82 

  
     

  
II. Investmentanteile 

    
0,00 0,00 

              
 

 
 

 

Erläuterung zur Vermögensaufstellung zum 30. April 2024 Teil II: Liquiditätsübersicht 

Der Bestand der Liquiditätsanlagen von insgesamt 19,6 Mio. EUR umfasst ausschließlich Bankguthaben, die innerhalb 
eines Jahres fällig sind. Von den Bankguthaben sind 13,5 Mio. EUR als Tagesgeld angelegt. 
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Vermögensaufstellung zum 30. April 2024 Teil III: Sonstige 
Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 

  EUR EUR EUR 

Anteil am 
Fonds- 

vermögen in 
%      

IV. Sonstige Vermögensgegenstände     
   1. Forderungen aus der 
       Grundstücksbewirtschaftung 

  
379.411,25 0,54 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       davon Betriebskostenvorlagen 
 

109.703,84 
  

       davon Mietforderungen 
 

87.202,28 
  

   2. Forderungen an Immobilien- 
       Gesellschaften 

  
0,00 0,00 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   3. Zinsansprüche 
  

-899,05 0,00 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   

   4. Anschaffungsnebenkosten 
  

1.580.920,32 2,24 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   

       bei Immobilien 
 

1.387.528,98 
  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       bei Beteiligungen an Immobilien- 
       Gesellschaften 

 
193.391,34 

  

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   5. Andere 
  

173.445,28 0,25 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   

       davon Forderungen aus Anteilumsatz 
 

0,00 
  

       davon Forderungen aus Sicherungs- 
       geschäften 

 
0,00 

  

     

I. Verbindlichkeiten aus      
   1. Krediten 

  
-7.254.000,00 -10,29 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   2. Grundstückskäufen und Bauvorhaben 
  

0,00 0,00 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   

   3. Grundstücksbewirtschaftung   -410.286,86 -0,58 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   

   4. anderen Gründen 
  

-67.145,66 -0,10 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   

       davon Verbindlichkeiten aus Anteil- 
       umsatz  0,00   
       davon Verbindlichkeiten aus Sicherungs- 
       geschäften 

 
0,00 

  

     

II. Rückstellungen   -934.757,36 -1,33 
       (davon in Fremdwährung 0,00) 

   
     

Fondsvermögen   70.493.253,96 100,00 
 

 
 

 



KGAL immoSUBSTANZ Halbjahresbericht zum 30. April 2024 

 

EDV-bedingt sind Rundungsdifferenzen möglich 18 

Erläuterung zur Vermögensaufstellung zum 30. April 2024 Teil III: Sonstige 
Vermögensgegenstände, Verbindlichkeiten und Rückstellungen 

Die unter dem Posten „Sonstige Vermögensgegenstände“ ausgewiesenen „Forderungen aus der 
Grundstücksbewirtschaftung“ (0,4 Mio. EUR) enthalten im Wesentlichen Mietforderungen (0,1 Mio. EUR), verauslagte 
umlagefähige Betriebs- und Verwaltungskosten (0,1 Mio. EUR) sowie Zwischenkonto Liquiditätstransfer (0,2 Mio. EUR). 

Der Posten „Anschaffungsnebenkosten“ (1,6 Mio. EUR) beinhaltet Erwerbsnebenkosten (2,6 Mio. EUR) abzüglich 
Abschreibungen (1,1 Mio. EUR). 

Der Posten „Andere“ unter den sonstigen Vermögensgegenständen enthält im Wesentlichen Forderungen an das 
Finanzamt (0,2 Mio. EUR). 

Angaben zu den Krediten entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Kreditportfolio und Restlaufzeitenstruktur der Darlehen“. 

Die Verbindlichkeiten aus der „Grundstücksbewirtschaftung“ (0,4 Mio. EUR) beinhalten im Wesentlichen Betriebs- und 
Nebenkostenvorauszahlungen (0,2 Mio. EUR) sowie Verbindlichkeiten aus der Liegenschaftsverwaltung (0,2 Mio. EUR). 

Bei den Verbindlichkeiten aus „Anderen Gründen“ (0,1 Mio. EUR) handelt es sich im Wesentlichen um Verbindlichkeiten 
aus Verwaltungskosten und Darlehenszinsen sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Finanzamt. 

Die „Rückstellungen“ (0,9 Mio. EUR) beinhalten im Wesentlichen Rückstellungen für Erwerbsnebenkosten (0,1 Mio. EUR), 
Vertriebsfolgeprovision (0,4 Mio. EUR) sowie sonstige Kosten (0,4 Mio. EUR). 
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Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 
1. November 2023 bis 30. April 2024 

  EUR EUR EUR EUR      

I. Erträge 
    

   1. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im 
        Inland 

  
400.966,74 

 

   2. Zinsen aus Liquiditätsanlagen im 
        Ausland (vor Quellensteuer) 

  
0,00 

 

   3. Erträge aus Investmentanteilen 
  

0,00 
 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   4. Abzug ausländischer Quellensteuer 
  

0,00 
 

   5. Sonstige Erträge 
  

7.594,47 
 

   6. Erträge aus Immobilien 
  

664.878,95 
 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   7. Erträge aus Immobilien- 
        Gesellschaften 

  
0,00 

 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   8. Eigengeldverzinsung (Bauzeitzinsen) 
  

0,00 
 

     

   Summe der Erträge 
   

1.073.440,16      

II. Aufwendungen 
    

   1. Bewirtschaftungskosten 
  

-440.180,72 
 

       a) davon Betriebskosten 
 

-120.054,37 
  

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       b) davon Instandhaltungskosten 
 

-313.489,28 
  

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       c) davon Kosten der Immobilien- 
            verwaltung 

 
-475,10 

  

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       d) davon sonstige Kosten 
 

-6.161,97 
  

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   2. Erbbauzinsen, Leib- und Zeitrenten 
  

0,00 
 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   3. Inländische Steuern 
  

0,00 
 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   4. Ausländische Steuern 
  

0,00 
 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   5. Zinsen aus Kreditaufnahmen 
  

-122.884,93 
 

       (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

   6. Verwaltungsvergütung 
  

-223.557,67 
 

   7. Verwahrstellenvergütung 
  

-16.021,88 
 

   8. Prüfungs- und Veröffentlichungs- 
        kosten 

  
-10.152,74 

 

   9. Sonstige Aufwendungen 
  

-208.066,51 
 

       davon Kosten der externen Bewerter 
 

-77.298,83 
  

     

   Summe der Aufwendungen 
   

-1.020.864,45      

III. Ordentlicher Nettoertrag 
   

52.575,71 
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Fortsetzung: Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 
1. November 2023 bis 30. April 2024 

  EUR EUR EUR EUR      

IV. Veräußerungsgeschäfte 
    

   1. Realisierte Gewinne 
    

       a) aus Immobilien 
  

0,00 
 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       b) aus Beteiligungen an Immobilien- 
            Gesellschaften 

  
0,00 

 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       c) aus Liquiditätsanlagen 
  

0,00 
 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

          davon aus Finanzinstrumenten 
 

0,00 
  

       d) Sonstiges 
  

0,00 
 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       Zwischensumme 
   

0,00      

   2. Realisierte Verluste 
    

       a) aus Immobilien 
  

0,00 
 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       b) aus Beteiligungen an Immobilien- 
            Gesellschaften 

  
0,00 

 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       c) aus Liquiditätsanlagen 
  

0,00 
 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

          davon aus Finanzinstrumenten 
 

0,00 
  

       d) Sonstiges 
  

0,00 
 

          (davon in Fremdwährung 0,00) 
   

       Zwischensumme 
   

0,00      

   Ergebnis aus Veräußerungs- 
    geschäften 

   
0,00 

     

   Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich 
   

-107.924,72      

V. Realisiertes Ergebnis des 
    Geschäftsjahres 

   
-55.349,01 

     

   1. Nettoveränderung der nicht 
        realisierten Gewinne 

  
1.264.072,53 

 

   2. Nettoveränderung der nicht 
        realisierten Verluste 

  
-45.000,00 

 

     

VI. Nicht realisiertes Ergebnis des 
     Geschäftsjahres 

   
1.219.072,53 

     

VII. Ergebnis des Geschäftsjahres 
   

1.163.723,52 
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Erläuterung zur Ertrags- und Aufwandsrechnung für den Zeitraum vom 
1. November 2023 bis 30. April 2024 

Die „Zinsen aus Liquiditätsanlagen“ betreffen ausschließlich Zinserträge aus der Anlage von Bankguthaben im Inland. 

Die „Erträge aus Immobilien“ (0,7 Mio. EUR) resultieren aus der Vermietung der für Rechnung des Sondervermögens 
gehaltenen Immobilien. 

Bei den in den „Bewirtschaftungskosten“ ausgewiesenen „Betriebskosten“ (0,1 Mio. EUR) handelt es sich ausschließlich 
um nicht umlagefähige Betriebskosten. 

Die „Instandhaltungskosten“ (0,3 Mio. EUR) entfallen im Wesentlichen auf die Immobilien Metzingen, Nürtinger Straße 63 
(0,2 Mio. EUR) sowie Buchholz in der Nordheide, Adolfstrasse 20 (0,1 Mio. EUR). 

Die „Zinsen aus Kreditaufnahmen“ enthalten Darlehenszinsen sowie Finanzierungskosten. 

Die „Sonstigen Aufwendungen“ (0,2 Mio. EUR) umfassen im Wesentlichen Gutachterkosten (0,1 Mio. EUR) sowie 
Vertriebsfolgeprovision (0,1 Mio. EUR). 

Im Rahmen der Ausgabe und Rücknahme von Anteilscheinen wurde ein Teil des Ausgabepreises und Rücknahmepreises 
als „Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich“ in die Ertrags- und Aufwandsrechnung eingestellt. 
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Übersicht zu Vermietung nach Ländern 
Vermietungsinformationen 

Mieten nach Nutzungsarten 

(in % der Jahres-Nettosollmiete) Gesamt AT DE 
Jahresmietertrag Büro 56,1 86,8 3,2 
Jahresmietertrag Handel* 32,9 0,0 89,6 
Jahresmietertrag Industrie (Lager, Hallen) 5,8 6,4 4,7 
Jahresmietertrag Wohnen 0,4 0,0 1,0 
Jahresmietertrag Stellplatz 1,8 2,0 1,5 
Jahresmietertrag Andere 3,0 4,8 0,0 

 

 

Leerstandsinformationen nach Nutzungsarten 

(in % der Jahres-Nettosollmiete) Gesamt AT DE 
Leerstand Büro 0,0 0,0 0,0 
Leerstand Handel* 0,0 0,0 0,0 
Leerstand Industrie (Lager, Hallen) 0,5 0,0 1,3 
Leerstand Wohnen 0,0 0,0 0,0 
Leerstand Stellplatz 0,3 0,0 0,7 
Leerstand Andere 0,0 0,0 0,0 
      
Vermietungsquote 99,3 100,0 98,0 

 

 

Restlaufzeit der Mietverträge 

(in % der Jahres-Nettosollmiete) Gesamt AT DE 
unbefristet 0,3 0,0 0,8 
2024 9,3 14,6 0,0 
2025 7,1 10,9 0,4 
2026 4,7 2,4 8,6 
2027 8,3 0,0 23,0 
2028 0,7 0,0 1,9 
2029 0,0 0,0 0,0 
2030 43,2 67,8 0,0 
2031 2,7 4,2 0,0 
2032 10,5 0,0 28,9 
2033 0,8 0,0 2,3 
2034 + 12,4 0,0 34,1 

 

 

 
* Beinhaltet überwiegend Grund- und Nahversorgung. 
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Verwendungsrechnung zum 30. April 2024 
  insgesamt je Anteil 1) 
  EUR EUR 

     
I. Für die Ausschüttung verfügbar 3.211.056,82 2,54 
   1. Vortrag aus dem Vorjahr  3.266.405,83 2,58 
   2. Realisiertes Ergebnis des Geschäftsjahres -55.349,01 -0,04 
   3. Zuführung aus dem Sondervermögen 0,00 0,00 
     
II. Nicht für die Ausschüttung verwendet 3.093.237,28 2,45 
   1. Einbehalt gemäß § 252 KAGB 0,00 0,00 
   2. Der Wiederanlage zugeführt  0,00 0,00 
   3. Vortrag auf neue Rechnung  3.093.237,28 2,45 
     
III. Gesamtausschüttung 117.819,54 0,09 
   1. Zwischenausschüttung 2) 117.819,54 0,09 
       a) Barausschüttung  117.819,54 0,09 
       b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer  0,00 0,00 
       c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag  0,00 0,00 
   2. Endausschüttung  0,00 0,00 
       a) Barausschüttung  0,00 0,00 
       b) Einbehaltene Kapitalertragsteuer  0,00 0,00 
       c) Einbehaltener Solidaritätszuschlag  0,00 0,00 
1) Bezogen auf die zum Berichtsstichtag umlaufenden Anteile von 1.264.808 Stück.   
 
2) Während des Geschäftsjahres wurden folgende Zwischenausschüttungen durchgeführt:   
   
1. Zwischenausschüttung pro Anteil 0,09 EUR am 29.12.2023   
    Zwischenausschüttung gesamt 117.819,54 EUR   
    Anzahl der Anteile, die die Zwischenausschüttung erhalten haben: 1.309.106   

 

 

 

Entwicklung des Fondsvermögens vom 1. November 2023 bis 
30. April 2024 

  EUR EUR 
  

 
  

I.  Wert des Sondervermögens am Beginn des 
    Geschäftsjahres 

 
73.080.656,19 

  
 

  
1.  Ausschüttung für das Vorjahr 

 
-1.178.740,80 

     a)  Ausschüttung laut Jahresbericht des Vorjahres -1.177.992,90   
     b)  Ausgleichsposten für bis zum Ausschüttungstag ausgegebene bzw. 
          zurückgenommene Anteile 

-747,90   

     Steuerabschlag für das Vorjahr 
 

0,00 
2.  Zwischenausschüttungen 

 
-117.819,54 

3.  Steuerliche Vorabausschüttung 
 

0,00 
4.  Mittelzufluss/-abfluss (netto) 

 
-2.429.491,10 

     a)  Mittelzuflüsse aus Anteilverkäufen 649.981,51   
     b)  Mittelabflüsse aus Anteilrücknahmen -3.079.472,61   
5.  Ertragsausgleich / Aufwandsausgleich 

 
107.924,72 

6.  Abschreibung Anschaffungsnebenkosten 
 

-132.999,03 
     davon bei Immobilien -115.147,52   
     davon bei Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften -17.851,51   
7.  Ergebnis des Geschäftsjahres 

 
1.163.723,52 
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  EUR EUR 
     davon nicht realisierte Gewinne 1.264.072,53   
     davon nicht realisierte Verluste -45.000,00   
  

 
  

II.  Wert des Sondervermögens am Ende des 
     Geschäftshalbjahres 

  70.493.253,96 

 

 

 

Erläuterung zur Entwicklung des Fondsvermögens vom 1. November 2023 bis 
30. April 2024 

Die Entwicklung des Fondsvermögens zeigt die Einflüsse einzelner Arten von Geschäftsvorfällen auf, die im Laufe des 
Berichtszeitraums den Wert des Fondsvermögens verändert haben. 

Die nicht realisierten Gewinne und Verluste beinhalten die Wertfortschreibungen und Veränderungen der Buchwerte der 
direkt gehaltenen Immobilien und Immobilien-Gesellschaften im Geschäftsjahr. 

 

 

Aufstellung der während des Berichtszeitraums abgeschlossenen 
Geschäfte, soweit diese nicht mehr Gegenstand der 
Vermögensaufstellung sind 
Im Berichtszeitraum gab es keine abgeschlossenen Geschäfte, die nicht mehr Gegenstand der Vermögensaufstellung 
sind. 
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Anhang 
Angaben nach Derivateverordnung 

Zum Berichtsstichtag sind keine Derivate im Fonds enthalten. Das durch Derivate erzielte zugrundeliegende Exposure per 
Stichtag 30.04.2024 beträgt folglich 0,00 EUR. Die Auslastung der Obergrenze für das Marktrisikopotenzial wird beim 
Einsatz von Derivaten nach dem einfachen Ansatz der Derivateverordnung ermittelt. 

 

Anteilwert und Anteilumlauf 
    
Anteilwert 55,73 EUR 
Umlaufende Anteile 1.264.808 
    

 

 

Angaben zu den Verfahren zur Bewertung der Vermögensgegenstände 

Direkt gehaltene Immobilien und Immobilien, die über Immobilien-Gesellschaften gehalten werden, werden im Zeitpunkt 
des Erwerbs und danach nicht länger als 3 Monate mit dem Kaufpreis angesetzt. Anschließend erfolgt der Ansatz mit dem 
durch mindestens zwei externen Bewerter festgestellten Verkehrswert der Immobilie. Die Immobilien werden vierteljährlich 
bewertet. Nach jeweils drei Jahren erfolgt ein gesetzlich vorgeschriebener Austausch der Gutachter. Immobilien-
Gesellschaften werden mit dem aktuellen Verkehrswert, gemäß der monatlichen Vermögensaufstellung, angesetzt und 
einmal jährlich durch den Abschlussprüfer im Sinne des § 319 Abs. 1 Satz 1 und 2 HGB bewertet. 

Im Regelfall wird zur Ermittlung des Verkehrswertes einer Immobilie der Ertragswert der Immobilie anhand des allgemeinen 
Ertragswertverfahrens in Anlehnung an die Immobilienwertermittlungsverordnung bestimmt. Bei diesem Verfahren kommt 
es auf die marktüblich erzielbaren Mieterträge an, die um die Bewirtschaftungskosten einschließlich Instandhaltungs- 
sowie Verwaltungskosten und das kalkulatorische Mietausfallwagnis gekürzt werden. Der Ertragswert ergibt sich aus der 
so errechneten Nettomiete, die mit einem Faktor (Barwertfaktor) multipliziert wird, der eine marktübliche Verzinsung für 
die zu bewertende Immobilie unter Einbeziehung von Lage, Gebäudezustand und Restnutzungsdauer berücksichtigt. 
Besondere, den Wert der Immobilie beeinflussende, Faktoren kann durch Zu- oder Abschläge Rechnung getragen werden. 

Die Ausführungen im vorangehenden Absatz gelten entsprechend für die Bewertungen von Immobilien, die im Rahmen 
einer Beteiligung an einer Immobilien-Gesellschaft gehalten werden. 

Bankguthaben, Tages- und Termingelder werden grundsätzlich zu ihrem Nennwert zuzüglich geflossener Zinsen bewertet. 

Sonstige Vermögensgegenstände werden in der Regel mit dem Nennwert bewertet. Mietforderungen werden zum 
Nennwert abzüglich ggf. notwendiger und angemessener Wertberichtigungen angesetzt. 

Anschaffungsnebenkosten werden über die voraussichtliche Dauer der Zugehörigkeit des Vermögensgegenstandes zum 
Sondervermögen, längstens jedoch über zehn Jahre linear abgeschrieben. 

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt. 

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlichen Rückzahlungsbetrages 
gebildet. 
 

 

Angaben zu wesentlichen Änderungen gem. § 101 Abs. 3 Nr. 3 KAGB 

Im Berichtszeitraum erfolgten keine wesentlichen Änderungen.  
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Angaben zum Risikomanagementsystem 

Das Risikomanagement verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, der in allen wesentlichen Geschäftsprozessen verankert ist. 

Zum einen werden im Rahmen des Investmentprozesses bereits auf Basis eines umfassenden Frühwarnsystems aktuelle 
Objekt- und Marktrisiken über ein Scoring der wesentlichen Indikatoren identifiziert und bewertet. Dabei erfolgt eine 
Bewertung der Ankaufsobjekte im Hinblick auf deren Rendite-/Risikoprofil, Leerstands-, Mietausfall-, Abwertungs- und 
Portfoliorisiken. Sofern ein Objekt die definierten Zielwerte erreicht, kann der Ankauf vollzogen werden.  

Zum anderen erfolgt für die Objekte im Bestand vierteljährlich eine Risikoinventur, in der alle nach den 
investmentrechtlichen Vorgaben definierten Risikogrößen sowie Klumpenrisiken auf Fondsebene quantifiziert werden. Die 
Bewertung der Risiken erfolgt automatisiert in bison.box. Das Risikomanagement von nicht quantifizierbaren Risiken 
erfolgt auf Basis von Expertenmeinungen. Sofern einzelne Risiken definierte Limite überschreiten, wird ein 
Maßnahmenkatalog verabschiedet, dessen Umsetzung prioritätenabhängig überwacht wird.  

Zum Zeitpunkt des Verkaufs erfolgt eine Risikoeinschätzung, die neben einer Risikobewertung des Käufers vor allem auf 
mögliche steuerliche Risiken und Risiken im Zusammenhang mit abgegebenen Garantien abzielt.  Die Ergebnisse der 
aktuellen Risikoinventur sowie der aktuelle Umsetzungsstand der Maßnahmen werden an die Geschäftsführung und das 
Fund Management berichtet.  

Die Prozesse und das Risikomanagement an sich werden laufend, mindestens jedoch jährlich, an die aktuellen 
Gegebenheiten angepasst. Die Interne Revision der KVG prüft die Einhaltung der Prozesse des Risikomanagements 
jährlich. 

 

 

 

 

 

Hamburg, den  

 

IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 

Die Geschäftsführung 

 

 

 

 

 

 

Andreas Ertle Michael Schneider 
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Steuerrechnung 
Steuerliche Hinweise 
Die Aussagen zu den steuerlichen Vorschriften gelten nur für Anleger, die in Deutschland unbeschränkt steuerpflichtig 
sind.2 Dem ausländischen Anleger empfehlen wir, sich vor Erwerb von Anteilen an dem in diesem Verkaufsprospekt 
beschriebenen Sondervermögen mit seinem Steuerberater in Verbindung zu setzen und mögliche steuerliche 
Konsequenzen aus dem Anteilerwerb in seinem Heimatland individuell zu klären.3 

 

Darstellung der Rechtslage ab dem 1. Januar 2018 

Der Fonds ist als Zweckvermögen grundsätzlich von der Körperschaft- und Gewerbesteuer befreit. Er ist jedoch partiell 
körperschaftsteuerpflichtig mit seinen inländischen Immobilienerträgen, d.h. inländischen Mieterträgen und Gewinnen aus 
der Veräußerung inländischer Immobilien (der Gewinn aus dem Verkauf inländischer Immobilien ist hinsichtlich der bis 
zum 31. Dezember 2017 entstandenen stillen Reserven steuerfrei, wenn der Zeitraum zwischen Anschaffung und der 
Veräußerung mehr als zehn Jahre beträgt), inländischen Beteiligungseinnahmen und sonstigen inländischen Einkünften 
im Sinne der beschränkten Einkommensteuerpflicht mit Ausnahme von Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen an 
Kapitalgesellschaften. Der Steuersatz beträgt 15%. Soweit die steuerpflichtigen Einkünfte im Wege des 
Kapitalertragssteuerabzugs erhoben werden, umfasst der Steuersatz von 15% bereits den Solidaritätszuschlag. Die 
Investmenterträge werden jedoch beim Privatanleger als Einkünfte aus Kapitalvermögen der Einkommensteuer 
unterworfen, soweit diese zusammen mit sonstigen Kapitalerträgen den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag 
übersteigen.4 

Einkünfte aus Kapitalvermögen unterliegen grundsätzlich einem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich 
Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer). Zu den Einkünften aus Kapitalvermögen gehören auch die 
Erträge aus Investmentfonds (Investmenterträge), d.h. die Ausschüttungen des Fonds, die Vorabpauschalen und die 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile.5 

Der Steuerabzug hat für den Privatanleger grundsätzlich Abgeltungswirkung (sog. Abgeltungsteuer), so dass die Einkünfte 
aus Kapitalvermögen regelmäßig nicht in der Einkommensteuererklärung anzugeben sind. Bei der Vornahme des 
Steuerabzugs werden durch die depotführende Stelle grundsätzlich bereits Verlustverrechnungen vorgenommen und aus 
der Direktanlage stammende ausländische Quellensteuern angerechnet. 

Der Steuerabzug hat u.a. aber dann keine Abgeltungswirkung, wenn der persönliche Steuersatz geringer ist als der 
Abgeltungssatz von 25 Prozent. In diesem Fall können die Einkünfte aus Kapitalvermögen in der 
Einkommensteuererklärung angegeben werden. Das Finanzamt setzt dann den niedrigeren persönlichen Steuersatz an 
und rechnet auf die persönliche Steuerschuld den vorgenommenen Steuerabzug an (sog. Günstigerprüfung). 

Sofern Einkünfte aus Kapitalvermögen keinem Steuerabzug unterlegen haben (weil z.B. ein Gewinn aus der Veräußerung 
von Fondsanteilen in einem ausländischen Depot erzielt wird), sind diese in der Steuererklärung anzugeben. Im Rahmen 
der Veranlagung unterliegen die Einkünfte aus Kapitalvermögen dann ebenfalls dem Abgeltungssatz von 25 Prozent oder 
dem niedrigeren persönlichen Steuersatz. 

Sofern sich die Anteile im Betriebsvermögen befinden, werden die Erträge als Betriebseinnahmen steuerlich erfasst. 

 
1 § 165 Abs. 2 Nr. 15 KAGB: Kurzangaben über die für die Anleger bedeutsamen Steuervorschriften einschließlich der Angabe, ob  
  ausgeschüttete Erträge des Investmentvermögens einem Quellensteuerabzug unterliegen. 
2 Unbeschränkt steuerpflichtige Anleger werden nachfolgend auch als Steuerinländer bezeichnet. 
3 Ausländische Anleger sind Anleger, die nicht unbeschränkt steuerpflichtig sind. Diese werden nachfolgend auch als  
  Steuerausländer bezeichnet. 
4 Der Sparer-Pauschbetrag beträgt seit dem Jahr 2023 bei Einzelveranlagung 1.000,- Euro und bei Zusammenveranlagung 2.000,-  
  Euro. 
5 Gewinne aus dem Verkauf von vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteilen sind beim Privatanleger steuerfrei. 
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Anteile im Privatvermögen (Steuerinländer) 

Ausschüttungen 

Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich steuerpflichtig. Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen 
für einen Immobilienfonds, daher sind 60 Prozent der Ausschüttungen steuerfrei. 

Die steuerpflichtigen Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag nicht überschreiten. 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem festgelegten Ausschüttungstermin ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal 
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall erhält der Anleger die gesamte Ausschüttung ungekürzt 
gutgeschrieben. 

 

Vorabpauschalen 

Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag 
für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu 
Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als 
zugeflossen. 

Vorabpauschalen sind grundsätzlich steuerpflichtig. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, daher sind 60 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei. 

Die steuerpflichtigen Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls Kirchensteuer). 

Vom Steuerabzug kann Abstand genommen werden, wenn der Anleger Steuerinländer ist und einen Freistellungsauftrag 
vorlegt, sofern die steuerpflichtigen Ertragsteile den aktuell geltenden Sparer-Pauschbetrag nicht überschreiten: 

Entsprechendes gilt auch bei Vorlage einer Bescheinigung für Personen, die voraussichtlich nicht zur Einkommenssteuer 
veranlagt werden (sogenannte Nichtveranlagungsbescheinigung, nachfolgend „NV-Bescheinigung“). 

Verwahrt der inländische Anleger die Anteile in einem inländischen Depot, so nimmt die depotführende Stelle als Zahlstelle 
vom Steuerabzug Abstand, wenn ihr vor dem Zuflusszeitpunkt ein in ausreichender Höhe ausgestellter 
Freistellungsauftrag nach amtlichem Muster oder eine NV-Bescheinigung, die vom Finanzamt für die Dauer von maximal 
drei Jahren erteilt wird, vorgelegt wird. In diesem Fall wird keine Steuer abgeführt. Andernfalls hat der Anleger der 
inländischen depotführenden Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer zur Verfügung zu stellen. Zu diesem Zweck darf 
die depotführende Stelle den Betrag der abzuführenden Steuer von einem bei ihr unterhaltenen und auf den Namen des 
Anlegers lautenden Kontos ohne Einwilligung des Anlegers einziehen. Soweit der Anleger nicht vor Zufluss der 
Vorabpauschale widerspricht, darf die depotführende Stelle insoweit den Betrag der abzuführenden Steuer von einem auf 
den Namen des Anlegers lautenden Konto einziehen, wie ein mit dem Anleger vereinbarter Kontokorrentkredit für dieses 
Konto nicht in Anspruch genommen wurde. 

Soweit der Anleger seiner Verpflichtung, den Betrag der abzuführenden Steuer der inländischen depotführenden Stelle 
zur Verfügung zu stellen, nicht nachkommt, hat die depotführende Stelle dies dem für sie zuständigen Finanzamt 
anzuzeigen. Der Anleger muss in diesem Fall die Vorabpauschale insoweit in seiner Einkommensteuererklärung angeben. 
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Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 

Werden Anteile an dem Fonds nach dem 31. Dezember 2017 veräußert, unterliegt der Veräußerungsgewinn dem 
Abgeltungssatz von 25 Prozent. Dies gilt sowohl für Anteile, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 
31. Dezember 2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, als auch für nach dem 31. 
Dezember 2017 erworbene Anteile. 

Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, daher sind 60 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei. 

Bei Gewinnen aus dem Verkauf von Anteilen, die vor dem 1. Januar 2018 erworben wurden und die zum 31. Dezember 
2017 als veräußert und zum 1. Januar 2018 wieder als angeschafft gelten, ist zu beachten, dass im Zeitpunkt der 
tatsächlichen Veräußerung auch die Gewinne aus der zum 31. Dezember 2017 erfolgten fiktiven Veräußerung zu 
versteuern sind, falls die Anteile tatsächlich nach dem 31. Dezember 2008 erworben worden sind. 

Sofern die Anteile in einem inländischen Depot verwahrt werden, nimmt die depotführende Stelle den Steuerabzug unter 
Berücksichtigung etwaiger Teilfreistellungen vor. Der Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag und 
gegebenenfalls Kirchensteuer) kann durch die Vorlage eines ausreichenden Freistellungsauftrags bzw. einer NV-
Bescheinigung vermieden werden. Werden solche Anteile von einem Privatanleger mit Verlust veräußert, dann ist der 
Verlust mit anderen positiven Einkünften aus Kapitalvermögen verrechenbar. Sofern die Anteile in einem inländischen 
Depot verwahrt werden und bei derselben depotführenden Stelle im selben Kalenderjahr positive Einkünfte aus 
Kapitalvermögen erzielt wurden, nimmt die depotführende Stelle die Verlustverrechnung vor. 

Bei einer Veräußerung der vor dem 1. Januar 2009 erworbenen Fondsanteile nach dem 31. Dezember 2017 ist der 
Gewinn, der nach dem 31. Dezember 2017 entsteht, bei Privatanlegern grundsätzlich bis zu einem Betrag von 100.000 
Euro steuerfrei. Dieser Freibetrag kann nur in Anspruch genommen werden, wenn diese Gewinne gegenüber dem für den 
Anleger zuständigen Finanzamt erklärt werden. 
 
Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten Vorabpauschalen 
zu mindern. 

 

Anteile im Betriebsvermögen (Steuerinländer) 

Erstattung der Körperschaftsteuer des Fonds 

Ist der Anleger eine inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse, die nach der Satzung, dem 
Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfassung und nach der tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient oder eine Stiftung des öffentlichen Rechts, die 
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen oder mildtätigen Zwecken dient, oder eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts, die ausschließlich und unmittelbar kirchlichen Zwecken dient, dann erhält er auf Antrag vom Fonds 
die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer anteilig für seine Besitzzeit erstattet; dies gilt nicht, wenn die 
Anteile in einem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gehalten werden. Dasselbe gilt für vergleichbare ausländische Anleger 
mit Sitz und Geschäftsleitung in einem Amts- und Beitreibungshilfe leistenden ausländischen Staat. Die Erstattung setzt 
voraus, dass der Anleger seit mindestens drei Monaten vor dem Zufluss der körperschaftsteuerpflichtigen Erträge des 
Fonds zivilrechtlicher und wirtschaftlicher Eigentümer der Anteile ist, ohne dass eine Verpflichtung zur Übertragung der 
Anteile auf eine andere Person besteht. Ferner setzt die Erstattung im Hinblick auf die auf der Fondsebene angefallene 
Körperschaftsteuer auf deutsche Dividenden und Erträge aus deutschen eigenkapitalähnlichen Genussrechten im 
Wesentlichen voraus, dass deutsche Aktien und deutsche eigenkapitalähnliche Genussrechte vom Fonds als 
wirtschaftlichem Eigentümer ununterbrochen 45 Tage innerhalb von 45 Tagen vor und nach dem Fälligkeitszeitpunkt der 
Kapitalerträge gehalten wurden und in diesen 45 Tagen ununterbrochen Mindestwertänderungsrisiken i. H. v. 70 Prozent 
bestanden. 

Entsprechendes gilt beschränkt auf die Körperschaftsteuer, die auf inländische Immobilienerträge des Fonds entfällt, wenn 
der Anleger eine inländische juristische Person des öffentlichen Rechts ist, soweit die Investmentanteile nicht einem nicht 
von der Körperschaftsteuer befreiten Betrieb gewerblicher Art zuzurechnen sind, oder der Anleger eine von der 
Körperschaftsteuer befreite inländische Körperschaft, Personenvereinigung oder Vermögensmasse ist, der nicht die 
Körperschaftsteuer des Fonds auf sämtliche steuerpflichtigen Einkünfte zu erstatten ist. 

Dem Antrag sind Nachweise über die Steuerbefreiung und ein von der depotführenden Stelle ausgestellter 
Investmentanteil-Bestandsnachweis beizufügen. Der Investmentanteil-Bestandsnachweis ist eine nach amtlichen Muster 
erstellte Bescheinigung über den Umfang der durchgehend während des Kalenderjahres vom Anleger gehaltenen Anteile 
sowie den Zeitpunkt und Umfang des Erwerbs und der Veräußerung von Anteilen während des Kalenderjahres. 
 
Eine Verpflichtung des Fonds bzw. der Gesellschaft, sich die entsprechende Körperschaftsteuer zur Weiterleitung an den 
Anleger erstatten zu lassen, besteht nicht. 
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Aufgrund der hohen Komplexität der Regelung erscheint die Hinzuziehung eines steuerlichen Beraters sinnvoll. 
 
Ausschüttungen 
 
Ausschüttungen des Fonds sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, daher sind 60 Prozent der 
Ausschüttungen steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und 30 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. 
 
Die Ausschüttungen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Beim 
Steuerabzug wird die Teilfreistellung berücksichtigt. 
 
 
Vorabpauschalen 
 
Die Vorabpauschale ist der Betrag, um den die Ausschüttungen des Fonds innerhalb eines Kalenderjahrs den Basisertrag 
für dieses Kalenderjahr unterschreiten. Der Basisertrag wird durch Multiplikation des Rücknahmepreises des Anteils zu 
Beginn eines Kalenderjahrs mit 70 Prozent des Basiszinses, der aus der langfristig erzielbaren Rendite öffentlicher 
Anleihen abgeleitet wird, ermittelt. Der Basisertrag ist auf den Mehrbetrag begrenzt, der sich zwischen dem ersten und 
dem letzten im Kalenderjahr festgesetzten Rücknahmepreis zuzüglich der Ausschüttungen innerhalb des Kalenderjahrs 
ergibt. Im Jahr des Erwerbs der Anteile vermindert sich die Vorabpauschale um ein Zwölftel für jeden vollen Monat, der 
dem Monat des Erwerbs vorangeht. Die Vorabpauschale gilt am ersten Werktag des folgenden Kalenderjahres als 
zugeflossen. 
 
Vorabpauschalen sind grundsätzlich einkommen- bzw. körperschaftsteuer- und gewerbesteuerpflichtig. 
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, daher sind 60 Prozent der 
Vorabpauschalen steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und 30 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. 
 
Die Vorabpauschalen unterliegen i.d.R. dem Steuerabzug von 25 Prozent (zuzüglich Solidaritätszuschlag). Beim 
Steuerabzug wird die Teilfreistellung berücksichtigt. 
 
 
Veräußerungsgewinne auf Anlegerebene 
 
Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen grundsätzlich der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und der 
Gewerbesteuer. Bei der Ermittlung des Veräußerungsgewinns ist der Gewinn um die während der Besitzzeit angesetzten 
Vorabpauschalen zu mindern. 
 
Der Fonds erfüllt jedoch die steuerlichen Voraussetzungen für einen Immobilienfonds, daher sind 60 Prozent der 
Veräußerungsgewinne steuerfrei für Zwecke der Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer und 30 Prozent für Zwecke der 
Gewerbesteuer. 
 
Die Gewinne aus der Veräußerung der Anteile unterliegen i.d.R. keinem Steuerabzug. 
 
Negative steuerliche Erträge 
 
Eine direkte Zurechnung der negativen steuerlichen Erträge auf den Anleger ist nicht möglich. 
 
Während der Abwicklung des Fonds gelten Ausschüttungen nur insoweit als Ertrag, wie in ihnen der Wertzuwachs eines 
Kalenderjahres enthalten ist 
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Zusammenfassende Übersicht für die Besteuerung bei üblichen betrieblichen Anlegergruppen  
 
  Ausschüttungen Vorabpauschalen Veräußerungsgewinne 
Inländische Anleger       
Einzelunternehmer Kapitalertragsteuer: Kapitalertragsteuer: 

25% (die Teilfreistellung für Immobilienfonds i.H.v. 60% bzw. für 
Immobilienfonds mit Auslandsschwerpunkt i.H.v. 80% wird 
berücksichtigt) 

Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
Einkommensteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 
(Immobilienfonds 60% für Einkommensteuer / 30% für Gewerbesteuer; Immobilienfonds mit 
Auslandsschwerpunkt 80% für Einkommensteuer / 40% für Gewerbesteuer) 

Regelbesteuerte 
Körperschaften 
(typischerweise 
Industrieunternehmen; 
Banken, sofern Anteile 
nicht im Handelsbestand 
gehalten werden; 
Sachversicherer) 

Kapitalertragsteuer: Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme bei Banken, ansonsten 25% (die Teilfreistellung 
für Immobilienfonds i.H.v. 60% bzw. für Immobilienfonds mit 
Auslandsschwerpunkt i.H.v. 80% wird berücksichtigt) 

Abstandnahme 

Materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 
(Immobilienfonds 60% für Körperschaftsteuer / 30% für Gewerbesteuer; Immobilienfonds mit 
Auslandsschwerpunkt 80% für Körperschaftsteuer / 40% für Gewerbesteuer) 

Lebens- und Kranken-
versicherungs-
unternehmen und 
Pensionsfonds, bei denen 
die Fondsanteile den 
Kapitalanlagen 
zuzurechnen sind 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 
materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer, soweit handelsbilanziell keine Rückstellung für 
Beitragsrückerstattungen (RfB) aufgebaut wird, die auch steuerlich anzuerkennen ist ggf. unter 
Berücksichtigung von Teilfreistellungen (Immobilienfonds 60% für Körperschaftsteuer / 30% für 
Gewerbesteuer; Immobilienfonds mit Auslandsschwerpunkt 80% für Körperschaftsteuer / 40% für 
Gewerbesteuer) 

Banken, die die 
Fondsanteile im 
Handelsbestand halten 

Kapitalertragsteuer: 
Abstandnahme  

materielle Besteuerung: 
Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer ggf. unter Berücksichtigung von Teilfreistellungen 
(Immobilienfonds 60% für Körperschaftsteuer / 30% für Gewerbesteuer; Immobilienfonds mit 
Auslandsschwerpunkt 80% für Körperschaftsteuer / 40% für Gewerbesteuer) 

Steuerbefreite 
gemeinnützige, mildtätige 
oder kirchliche Anleger 
(insb. Kirchen, 
gemeinnützige Stiftungen) 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 

materielle Besteuerung:  
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer auf Antrag 
erstattet werden 

Andere steuerbefreite 
Anleger (insb. 
Pensionskassen, 
Sterbekassen und 
Unterstützungskassen, 
sofern die im 
Körperschaftsteuer-gesetz 
geregelten 
Voraussetzungen erfüllt 
sind) 

Kapitalertragsteuer:  
Abstandnahme 
materielle Besteuerung:  
Steuerfrei – zusätzlich kann die auf der Fondsebene angefallene Körperschaftsteuer, die auf 
inländische Immobilienerträge entfällt, auf Antrag erstattet werden 

 
 
 
 
Unterstellt ist eine inländische Depotverwahrung. Auf die Kapitalertragsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftsteuer 
wird ein Solidaritätszuschlag als Ergänzungsabgabe erhoben. Für die Abstandnahme vom Kapitalertragssteuerabzug kann 
es erforderlich sein, dass Bescheinigungen rechtzeitig der depotführenden Stelle vorgelegt werden. 
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Steuerausländer 

Verwahrt ein Steuerausländer die Fondsanteile im Depot bei einer inländischen depotführenden Stelle, wird vom 
Steuerabzug auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinne aus der Veräußerung der Anteile Abstand genommen, 
sofern er seine steuerliche Ausländereigenschaft nachweist. Sofern die Ausländereigenschaft der depotführenden Stelle 
nicht bekannt bzw. nicht rechtzeitig nachgewiesen wird, ist der ausländische Anleger gezwungen, die Erstattung des 
Steuerabzugs entsprechend der Abgabenordnung zu beantragen.5 Zuständig ist das für die depotführende Stelle 
zuständige Finanzamt. 
 

Solidaritätszuschlag 

Auf den auf Ausschüttungen, Vorabpauschalen und Gewinnen aus der Veräußerung von Anteilen abzuführenden 
Steuerabzug ist ein Solidaritätszuschlag in Höhe von 5,5 Prozent zu erheben. Der Solidaritätszuschlag ist bei der 
Einkommensteuer und Körperschaftsteuer anrechenbar. 
 

Kirchensteuer 

Soweit die Einkommensteuer bereits von einer inländischen depotführenden Stelle (Abzugsverpflichteter) durch den 
Steuerabzug erhoben wird, wird die darauf entfallende Kirchensteuer nach dem Kirchensteuersatz der 
Religionsgemeinschaft, der der Kirchensteuerpflichtige angehört, regelmäßig als Zuschlag zum Steuerabzug erhoben. 
Die Abzugsfähigkeit der Kirchensteuer als Sonderausgabe wird bereits beim Steuerabzug mindernd berücksichtigt. 

 

Ausländische Quellensteuer 

Auf die ausländischen Erträge des Fonds wird teilweise in den Herkunftsländern Quellensteuer einbehalten. Diese 
Quellensteuer kann bei den Anlegern nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 
  

Folgen der Verschmelzung von Sondervermögen 

In den Fällen der Verschmelzung eines inländischen Sondervermögens auf ein anderes inländisches Sondervermögen 
kommt es weder auf der Ebene der Anleger noch auf der Ebene der beteiligten Sondervermögen zu einer Aufdeckung 
von stillen Reserven, d.h. dieser Vorgang ist steuerneutral. Erhalten die Anleger des übertragenden Sondervermögens 
eine im Verschmelzungsplan vorgesehene Barzahlung, ist diese wie eine Ausschüttung zu behandeln.6 

 

Automatischer Informationsaustausch in Steuersachen 

Die Bedeutung des automatischen Austauschs von Informationen zur Bekämpfung von grenzüberschreitendem 
Steuerbetrug und grenzüberschreitender Steuerhinterziehung hat auf internationaler Ebene in den letzten Jahren stark 
zugenommen. Die OECD hat daher im Auftrag der G20 in 2014 einen globalen Standard für den automatischen 
Informationsaustausch über Finanzkonten in Steuersachen veröffentlicht (Common Reporting Standard, im Folgenden 
"CRS"). Der CRS wurde von mehr als 90 Staaten (teilnehmende Staaten) im Wege eines multilateralen Abkommens 
vereinbart. Außerdem wurde er Ende 2014 mit der Richtlinie 2014/107/EU des Rates vom 9. Dezember 2014 in die 
Richtlinie 2011/16/EU bezüglich der Verpflichtung zum automatischen Austausch von Informationen im Bereich der 
Besteuerung integriert. Die teilnehmenden Staaten (alle Mitgliedstaaten der EU sowie etliche Drittstaaten) wenden den 
CRS grundsätzlich ab 2016 mit Meldepflichten ab 2017 an. Deutschland hat den CRS mit dem Finanzkonten-
Informationsaustauschgesetz vom 21. Dezember 2015 in deutsches Recht umgesetzt und wendet diesen seit 2016 an. 

5 § 37 Abs. 2 AO 
6 § 190 Abs. 2 Nr. 2 KAGB. 
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Mit dem CRS werden meldende Finanzinstitute (im Wesentlichen Kreditinstitute) dazu verpflichtet, bestimmte 
Informationen über ihre Kunden einzuholen. Handelt es sich bei den Kunden (natürliche Personen oder Rechtsträger) 
um in anderen teilnehmenden Staaten ansässige meldepflichtige Personen (dazu zählen nicht z.B. börsennotierte 
Kapitalgesellschaften oder Finanzinstitute), werden deren Konten und Depots als meldepflichtige Konten eingestuft. Die 
meldenden Finanzinstitute werden dann für jedes meldepflichtige Konto bestimmte Informationen an ihre 
Heimatsteuerbehörde übermitteln. Diese übermittelt die Informationen dann an die Heimatsteuerbehörde des Kunden. 

Bei den zu übermittelnden Informationen handelt es sich im Wesentlichen um die persönlichen Daten des 
meldepflichtigen Kunden (Name; Anschrift; Steueridentifikationsnummer; Geburtsdatum und Geburtsort (bei natürlichen 
Personen); Ansässigkeitsstaat) sowie um Informationen zu den Konten und Depots (z.B. Kontonummer; Kontosaldo oder 
Kontowert; Gesamtbruttobetrag der Erträge wie Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen von Investmentfonds); 
Gesamtbruttoerlöse aus der Veräußerung oder Rückgabe von Finanzvermögen (einschließlich Fondsanteilen)). 

Konkret betroffen sind folglich meldepflichtige Anleger, die ein Konto und/oder Depot bei einem Kreditinstitut unterhalten, 
das in einem teilnehmenden Staat ansässig ist. Daher werden deutsche Kreditinstitute Informationen über Anleger, die 
in anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an das Bundeszentralamt für Steuern melden, das die Informationen 
an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleiten. Entsprechend werden 
Kreditinstitute in anderen teilnehmenden Staaten Informationen über Anleger, die in Deutschland ansässig sind, an ihre 
jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die Informationen an das Bundeszentralamt für Steuern weiterleiten. 

Zuletzt ist es denkbar, dass in anderen teilnehmenden Staaten ansässige Kreditinstitute Informationen über Anleger, die 
in wiederum anderen teilnehmenden Staaten ansässig sind, an ihre jeweilige Heimatsteuerbehörde melden, die die 
Informationen an die jeweiligen Steuerbehörden der Ansässigkeitsstaaten der Anleger weiterleiten. 

 

Grunderwerbsteuer 

Der Verkauf von Anteilen an dem Sondervermögen löst keine Grunderwerbsteuer aus. 
 

Hinweis: Die steuerlichen Ausführungen gehen von der derzeit bekannten Rechtslage aus. Sie richten sich an in 
Deutschland unbeschränkt einkommensteuerpflichtige oder unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtige Personen. 
Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich die steuerliche Beurteilung durch 
Gesetzgebung, Rechtsprechung, Außenprüfung oder Erlasse der Finanzverwaltung nicht ändert, unter 
Umständen auch rückwirkend.  
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Gremien 
Kapitalverwaltungsgesellschaft 
IntReal International Real Estate Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH 
Ferdinandstraße 61 
20095 Hamburg 
Telefon: (040) 377 077 000 
Telefax: (040) 377 077 899 
E-Mail: info@intreal.com 
Amtsgericht Hamburg HRB 108068 
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